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Kollektivvertrag - Zurück in Bismarcksche Zeiten?

Entstehung GKV

17.500 Krankenkassen 
200 Versicherte pro KK

Einzeldienstverträge 
Vertragsmacht bei KK

1883 1900 1913

Gründung des 

Hartmannbundes

Berliner Abkommen

Individualvereinbarung

Gremienzustimmung



Kollektivvertrag - Zurück in Bismarcksche Zeiten?
Entstehung KV:

Viereck
Morbiditätsrisiko bei 

Ärzten
Gesamtverträge 

Zulassungsprinzip

1931 1955 seit 1977

Gesetz über das

Kassenarztrecht

1 Arzt : 500 Einw.

„Einnahmenorientierte

Ausgabenpolitik“

Vermeidung von

Beitragserhöhungen 



Kollektivvertrag - Zurück in Bismarcksche Zeiten?

Kodifizierung 

des SGB V
Ab 1990 auch für

neue Bundesländer

1989 bis 1995       ab 1997                 2004  

Übergangsregel

für Gesundheits-

system der DDR

Erste Gedanken:

Veränderung der 

Versorgungsstruktur

mVZ



● Einnahmenseite verändert sich

● KV, Einzelverträge, 116 b SGB V

● Bedarfsplanung/Zulassungssperren
- versorgungsbedarfsorientiert
- anders als bislang modifiziert
- überflüssig (siehe Zahnärzte)

● Gravierendes Altersnachfolgeproblem

Ausblick
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Sektorentrennung in der Medizin

ambulant stationär

Privat-
ärzte

Vertrags-
ärzte

selbst-
ständig angestellt
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Sicherstellung und Abrechnung in den Sektoren

ambulant stationär

Kassenärztliche
Vereinigung Land

cave: keine Aufgabe von 
Bürgermeistern/Kommunen

cave: Bedarfsplanung
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Was ist die KV?

● Rolle der KV

● Rolle des Zulassungsausschusses

● Bedarfsplanung



● Zulassung – öffentlich rechtlicher Status
● Niederlassung, Tätigkeit, Abgabe
● Nachfolge – Auswahlentscheidung der KV:

Eignung, Approbationsalter, Dauer der 
Tätigkeit, Nähe zur Praxis, usw.

● Praxis wird weitergegeben
● Abgelehnte Bewerber: Widerspruch

● Übernahmevertrag wird berücksichtigt 

Vertragsarzt  - Nachfolge



www.hfbp.de

Wie kann sich ein Krankenhaus ambulant betätigen?

Ø durch Gründung eines MVZ
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Wie kann sich ein Krankenhaus ambulant betätigen?

● Früher: Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis

● Heute: MVZ
● mindestens 2 Ärzte
● mindestens 2 x 0,5 Zulassungen
● ärztlicher Leiter
● keine Erweiterung ohne Zulassung
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Wie kann sich ein Krankenhaus ambulant betätigen?

Weitere Betätigungsmöglichkeiten:

● Ermächtigung

● Kooperation
● ASV
● Schnittstellenkooperationen
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Was ist die ASV?

Ambulante spezialfachärztliche Versorgung

● § 116 b SGB V

● Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, seltene Erkrankungen, 
hochspezialisierte Leistungen

● für vertragsärztliche Leistungserbringer und zugelassene Krankenhäuser
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Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie mich.

Dr. Mareike Bechtler

Rechtsanwältin   Fachanwältin für Medizinrecht 
 Wirtschaftsmediatorin

m.bechtler@hfbp.de
T. 0511 21 56 35 - 0
F. 0511 21 56 35 - 19

mailto:m.bechtler@hfbp.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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